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 Veröffentlicht am 19.05.1998

Norm

ZPO §528 Abs2 Z3 D2

Rechtssatz

Auch Rekurse gegen Kostenentscheidungen, die das Berufungsgericht funktionell als erste Instanz fällt, sind

ausnahmslos unzulässig.

Kostenentscheidungen, die der Kognition des Obersten Gerichtshofs entzogen sind, können nicht auf dem Umweg der

Bekämpfung einer den Rechtsmittelwerber nicht beschwerenden Sachentscheidung angefochten werden.
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